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[p. 441] Die Wasserversorgung Egg reichte am 20. März 1943 zwei 
Zwischenabrechnungen über die bis Ende Februar dieses Jahres ausgeführten 
Arbeiten an der dortigen Wasserversorgung ein. 
Am 15. April 1940 und 31. Oktober 1941 genehmigte die Direktion des Innern den 
Ausbau der Hydrantenanlage in Egg. // [p. 442] 
Es handelt sich dabei um die Neufassung der ehemaligen Männedörfler Quellen, um 
die Gewinnung von neuem Wasser aus Quellen im Schufelberg, um Erweiterung des 
Leitungsnetzes und um den Einbau der automatischen Pumpensteuerung und die 
Fernmeldeanlage. Ein Teil dieser Arbeiten wurde bereits in der Zeit vom Mai 1940 bis 
März 1941 ausgeführt und abgerechnet (vergleiche Regierungsratsbeschluß Nr. 1294 
vom 21. Mai 1941). Die heute zur Bevorschussung eingereichten 
Kostenzusammenstellungen enthalten die Auslagen für Quellfassungen im 
Schufelberg, für vorsorgliche Materialankäufe und für den Einbau der 
Pumpensteuerung- und Fernmeldeanlage. 
Die Arbeiten wurden im Oktober des vergangenen Jahres während der Ausführung 
durch einen Beamten der Gebäudeversicherung kontrolliert. Die Erklärung gemäß § 7 
der Verordnung über die Beitragsleistungen an die Kosten des Feuerwehrwesens vom 
4. März 1935 wurde am 19. April 1940 eingereicht. 
Die gemeldeten Kosten betragen Fr. 43 256.80 
Für 1943 erhält Egg 50% 
Für Vorschußzahlungen kommen hievon 90% oder 45% von Fr. 43 256.80 = rund Fr. 
20 000 in Frage. 

Der Regierungsrat, 
auf Antrag der Direktion des Innern und in Anwendung der Verordnung über die 
Beitragsleistungen an die Kosten des Feuerwehrwesens vom 4. März 1935, 

beschließt: 
I. Der Wasserversorgung Egg wird an die Auslagen für den Ausbau der 
Hydrantenanlage auf dem Gebiete der ehemaligen Wasserversorgungen Unterdorf und 
Hof Egg aus der Kasse der Gebäudeversicherung eine Abschlagszahlung von Fr. 
20 000 bewilligt. 
II. Anweisung des Betrages an den Aktuar, Alfred Wettstein, in Egg. 
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III. Mitteilung an die Gesuchstellerin, an den Gemeinderat Egg und an die Direktion des 
Innern, Gebäudeversicherung. 
 
 
[Transkript: OCR (Überarbeitung: Team TKR)/10.04.2017]  
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